
 

Kosten stationärer Aufenthalt 

 
Kostenübernahme Kantone Uri, Schwyz und Zug  
Wenn Sie Ihre Schriften in den Kantonen Uri, Schwyz oder Zug hinterlegt haben, werden die allgemei-
nen Behandlungskosten von Ihrem Wohnkanton und Ihrer Krankenversicherung nach einem festge-
legten Kostenteil vollständig übernommen.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Schweizerischen Konferenz der Gesundheits-
Direktorinnen und -direktoren (GDK).  

 
Kostenübernahme andere Kantone, Halbprivat- oder Privat-Behandlung  
Wenn Sie Ihre Schriften in einem anderen Kanton hinterlegt haben, werden die Behandlungskosten 
von Ihrem Wohnkanton und Ihrer Krankenversicherung nach einem festgelegten Kostenteil vollständig 
übernommen, sofern bei Ihrer Zusatzversicherung kein Ausschluss für eine psychiatrische Behand-
lung besteht.  

 
Patienten mit Wohnsitz im Ausland  
Selbstverständlich können Sie sich auch mit Wohnsitz im Ausland bei uns behandeln lassen. Die Be-
handlungskosten gehen zu Ihren Lasten. Eine Depotzahlung muss vor Eintritt hinterlegt werden.  

 
Selbstkosten  
Gemäss Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) entstehen für Sie folgende Kosten, die Ihre 
Krankenversicherung nicht übernimmt:  
 
Grundversicherung  
Jahresfranchise (zwischen Fr. 300.00 und Fr. 2‘500.00), 10 % der Selbstkosten (max. Fr. 700.00 pro 
Kalenderjahr) und Spitalkostenbeitrag Fr. 15.00 pro Tag für die Verpflegungskosten, stellt Ihnen Ihre 
Krankenversicherung direkt in Rechnung.  
 
Zusatzversicherung  
Je nach Zusatzversicherung welche Sie abgeschlossen haben, können auch Selbstkosten entstehen. 
Bitte nehmen Sie direkt mit Ihrer Krankenversicherung Kontakt auf.  

 
Kostengutsprache  
Nachdem eine Zuweisung in die Klinik Zugersee erfolgt ist, stellen wir ein Kostengutsprachegesuch an 
Ihre Krankenversicherung. Muss eine Verlängerung beantragt werden, kümmern wir uns darum. 
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Fakturierung  
Die Abrechnung Ihres Klinikaufenthalts erfolgt nach dem Austritt direkt mit Ihrer Krankenversicherung 
oder mit Ihnen. Erfolgt die Abrechnung über die Krankenversicherung, erhalten Sie eine Kopie der 
Rechnung zur Information und Kontrolle der verrechneten Leistungen. 
Damit wir Ihnen die Rechnungskopie elektronisch statt postalisch zustellen können, senden Sie uns 
bitte Ihre Mobil-Nummer sowie Ihre E-Mail-Adresse an: empfang@triaplus.ch. 

 
Aufpreis für Einzelzimmer  
Gegen einen Aufpreis ist die Unterbringung im 1-Bett-Zimmer möglich, sofern verfügbar. Die Depot-
zahlung muss vor Eintritt hinterlegt werden.  

 
Aufpreis für Komfort-Zimmer  
Sie sind allgemein versichert und wünschen sich die Unterbringung in einem Komfort-Zimmer (Einzel-
zimmer) auf der Privatstation. Dies ist gegen Aufpreis möglich, sofern es die medizinische Indikation 
erlaubt und ein Zimmer verfügbar ist. Die Depotzahlung muss vor Eintritt hinterlegt werden.  

 
Aufpreis für Hotellerie-Upgrade halbprivat oder privat  
Sie sind allgemein versichert und möchten in den Genuss der halbprivaten oder privaten Hotellerie-
Leistungen auf der Privatstation kommen. Dies ist gegen Aufpreis möglich. Die Depotzahlung muss 
vor Eintritt hinterlegt werden.  

 
Aufpreis für Halbprivat- oder Privat-Behandlung  
Sie sind allgemein versichert und wünschen eine halbprivate oder private Behandlung auf der Pri-
vatstation. Dies ist gegen Aufpreis möglich. Die Depotzahlung muss vor Eintritt hinterlegt werden.  

 
Diverses  
 
Referenztarif  
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Schweizerischen Konferenz der Gesundheits-
direktorinnen und -direktoren (GDK).  
 
Spitalfinanzierung  
Seit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung stellen sich für unsere Zuweiserinnen und Zuweiser 
aber auch für unsere Patientinnen und Patienten immer wieder Fragen, die wir nachstehend gerne 
klären möchten.  
 
Die Klinik Zugersee ist ein Listenspital und wird sowohl auf der Spitalliste des Standortkantons Zug als 
auch auf den Spitallisten der Kantone Schwyz und Uri geführt.  
 
Per Anfang 2012 wurde die schweizweite freie Spitalwahl eingeführt. Somit ist die Klinik Zugersee für 
alle Patientinnen und Patienten, unabhängig von deren Versicherungskategorie und unabhängig vom 
Wohnkanton, grundsätzlich zugänglich. Für Grundversicherte gibt es eine Einschränkung. Ist die so-
genannte Psychiatriereferenztaxe Ihres Wohnkantons tiefer als die Tagestaxe der Klinik Zugersee und 
besitzen Sie keine Zusatzversicherung «allgemein Abteilung ganze Schweiz», können Selbstkosten 
anfallen. Bei Unklarheiten oder bei allfälligen Fragen steht Ihnen die Patientenanmeldung gerne zur 
Verfügung.  
 
Patientenanmeldung  
Tel. 041 726 33 01  
E-Mail patientenanmeldung.klinik@triaplus.ch 


